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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
29.Oktober 2018

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

am

Montag, den 12.11.2018 19 Uhr in der Werkstatt der Akaflieg
Vorläufige Tagesordnung
TOP 0   – Begrüßung

TOP 1   – Bericht des Vorstands

TOP 2   – Aktivierungen

TOP 3   – Veraltsackungen

TOP 4   – Fluglehrerausbildung Ramón
TOP 5   – Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands



TOP 6   – Neuwahl Vorstand

TOP 7   – Abstimmung über Bezuschussung des Fliegens
TOP 8   – Entwicklung des Flugzeugparks

TOP 9   – Neue Halle für die Akaflieg
TOP 10 – Geschäftsordnungsänderung
TOP 11 – Sonstiges 



Anträge zur Änderung der Geschäftsordnung:

Änderung der Paragraphen 11.3.2 und 11.3.3:

Bestehender Wortlaut:

11.3.2 Allgemeiner Zuschuss des Fliegens
Die Akaflieg beschließt mit einfacher Mehrheit zu jeder ordentlichen Mitgliederversammlung die Bezuschussung des Fliegens für ihre Flugschüler und Scheininhaber für das vergangene Arbeitsjahr. 

11.3.3 Besonderer Zuschuss des Fliegens
Für besonders hohen Einsatz in der Akaflieg soll das entsprechende Mitglied zusätzlich gefördert werden, da entsprechend mehr Zeit der Akaflieg zugute kam und somit auch weniger Zeit für Studium oder Verdienst geblieben ist. Ein zusätzlicher Zuschuss zu 50% des beschlossenem allgemeinen Zuschusses, aber maximal 100% der Flugkosten, wird unter folgenden Bedingungen am Ende des Arbeitsjahres gewährt:
- Erreichen von mehr als dem 3-fachen der Mindestarbeitszeit eines aktiven Flugscheininhabers.
- Erkennbare Durchführung eines Projektes oder Studienleistung laut §10.5 , das Projekt muss nicht abgeschlossen sein. 
Im Zweifelsfall entscheidet die Mitgliederversammlung mittels einfacher Mehrheit.

Neuer Wortlaut:
11.3.2 Allgemeiner Zuschuss des Fliegens
Die Akaflieg beschließt mit einfacher Mehrheit zu jeder ordentlichen Mitgliederversammlung die Bezuschussung des Fliegens für ihre Flugschüler und Scheininhaber für das vergangene Arbeitsjahr.
Die Entscheidung hierzu soll sich an den geleisteten Arbeitsstunden der Gruppe und dem Abschluss von Auftragsarbeiten orientieren. 
Unter keinen Umständen darf die Zahlungsfähigkeit der Akaflieg, welche sich durch die notwendigen Liquiditätsreserven für das Aufrechterhalten des täglichen Betriebs sowie weitergehende abzusehende Verpflichtungen ergibt, durch die Bezuschussung gefährdet werden.

11.3.3 Besonderer Zuschuss des Fliegens
Für besonders hohen Einsatz in der Akaflieg soll das entsprechende Mitglied zusätzlich gefördert werden, da entsprechend mehr Zeit der Akaflieg zugutekam und somit auch weniger Zeit für Studium oder Verdienst geblieben ist. Der Zuschuss darf zusammen mit dem Allgemeinen Zuschuss nach §11.3.2 100% der Flugkosten nicht überschreiten. 
Im Zweifelsfall entscheidet die Mitgliederversammlung mittels einfacher Mehrheit.
Weitere Anträge zur Tagesordnung können bis zum Freitag den 9. November 2018 18:00 schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Bott
Verteiler: 
aktive@akaflieg.tu-darmstadt.de; anwaerter@akaflieg.tu-darmstadt.de;

vorstand-ehemalige@akaflieg.tu-darmstadt.de
Aushang im Salon
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